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UVG-Revision: Vorerst abgestürzt!

Die UVG-Revision ist in der vorberatenden Kommission des Nationalrates gescheitert: Nach über 60-stündiger Beratung wird dem Nationalrat Nichteintreten beantragt.  

Am 30. Mai 2008 hat der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) zuhanden des Parlaments verabschiedet. Travail.Suisse bemängelte, dass die Vernehmlassungsvorlage weder dem Umstand Rechnung trägt, dass die Suva der effizienteste Anbieter ist, noch darauf Rücksicht nimmt, dass die Suva aufgrund des ihr zugewiesenen Tätigkeitsgebietes mit schrumpfenden Versichertenbeständen zu kämpfen hat.
Die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) hat ihre Beratungen zur UVG-Revision am 20. Juni 2008 aufgenommen. Am 27. März 2009 sind sie abgeschlossen worden. Mit 6 zu 5 Stimmen und bei 15 Enthaltungen hat die SGK die Revision abgelehnt. Das kommt einem Nichteintretensantrag gleich.

Keine Einigung möglich

Die Revision hatte jedoch von Anbeginn an einen schweren Stand. Schon im Rahmen der Vernehmlassung schieden sich die Geister. Hier die Wortführer der Privatversicherer, die sich mit Händen und Füssen gegen eine Ausweitung der Suva-Tätigkeiten wehren und die mit Privatisierungsbefürwortern Gleichgesinnte fanden. Da eine auf sozialpartnerschaftlicher Ebene breit abgestützte Allianz, die in der Suva ein Erfolgsmodell sieht, das es zu stärken und allenfalls zu modernisieren gilt.

Suva ist die effizienteste Anbieterin

Verschiedenste Erhebungen und Studien belegen eindrücklich, dass die Suva ihre Dienstleistungen am effizientesten und kostengünstigsten anbietet. Davon profitieren Arbeitgeber wie Versicherte gleichermassen. Die Suva ist zudem füh​rend in der Unfallprävention. Ihr New Case Management ist international aner​kannt; es gilt die Maxime "Wiedereingliederung statt Verrentung". 

Schrumpfender Versichertenbestand

Die Suva versichert traditionell die Betriebe mit hohen Unfallrisiken. Der Anteil des sekundären Wirtschaftssektors (Industrie) an der gesamten schweizerischen Volkswirtschaft schrumpft. Da sich die der Suva zugewiesenen Tätig​keiten (Teilmonopol) auf diesen Wirtschaftssektor beschränken, hat die Suva zu​nehmend mit den Folgen sinkender Versichertenbestände zu kämpfen: Höhere Prämien und Entsolidarisierung sind unausweichlich.

Es gibt zwei Alternativen, den durch die Suva gesetzten hohen Standard in der Unfall​versicherung und –verhütung aufrecht zu erhalten und die Prämien gleichwohl auf an​gemessenem und eher tiefen Niveau zu halten.
Obligatorische Unfallversicherung an die Suva

Die Revision müsste eigentlich zum Ziel haben, die Gesundheitskosten im UVG-Bereich zu senken. Das hätte dann konsequenterweise zur Folge, dass die obligatorische Un​fallversicherung ausschliesslich von der Suva als der effizientesten Anbieterin durchzu​führen wäre. Mit der Übertragung der obligatorischen Unfallversicherung an die Suva würde die Entwicklung schrumpfender Versichertenbestände gestoppt. Dank dieser Sta​bilisierung bzw. des Wachsens des Versichertenbestandes könnten Unternehmen und Versicherte von nach wie vor angemessenen Prämien in der obligatorischen Unfallversi​cherung ausgehen. 

Ausweitung der Suva-Tätigkeiten 

Will man jedoch an der Mehrfachträgerschaft in der Unfallversicherung festhalten (Suva und Privatversicherer) und noch vermehrt den Markt spielen lassen, dann sind der Suva auch die Möglichkeiten zu geben, im Wettbewerb bestehen zu können. Konkret bedeutet dies, dass die der Suva mit der vorliegenden Revision auferlegten Fesseln zu sprengen sind: Der Suva muss ermöglicht werden, UVG-Zusatzversicherungen anzubieten. 

Sozialpartnerschaftliche Führung erhalten

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass die Suva auch künftig nicht unter die direkte Aufsicht des Bundes gestellt wird, wie das auch zur Diskussion stand. Denn bis auf ein minimales Startkapital bei der Grün​dung vor 90 Jahren ist die Suva immer ohne Bundesgelder ausgekommen. Sie wird heute von den Sozialpartnern als nicht gewinnorientierte Organisation und ohne Bun​desunterstützung äusserst erfolgreich geführt. Gewinne und Finanzerträge gehen voll​umfänglich an die Versicherten zurück. Die Erfolgsgeschichte der Suva als unange​fochtene Leaderin in der Unfallversicherung und –verhütung ist nicht zuletzt auf diese breite Abstützung bei Arbeitgebern und Versicherten zurückzuführen. Es macht nun we​nig Sinn, diese Abstützung mit der Verkleinerung des künftigen Aufsichtsrats zu unterlaufen. Die heutige bewährte Repräsentanz aus allen Branchen und Bereichen auf Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite ist deshalb bei 40 zu belassen (16 Vertreter Arbeit​geber, 16 Vertreter Arbeitnehmer, 8 Bundesvertreter) und nicht auf 25 zu verkleinern.  

Wie weiter?

Folgt der Nationalrat dem Antrag seiner Kommission und beschliesst Nichteintreten, so geht das Geschäft an die vorberatende Kommission des Ständerates. Wird hingegen Eintreten beschlossen, so geht die Vorlage zurück an die nationalrätliche Kommission. 

Schiefe Ebene

Schwierig wird die Sache aus Sicht der Versicherten und der Arbeitgeber, die an effizienter Fallabwicklung sowie angemessenen Prämien und deshalb an einer funktionierenden Suva interessiert sind, so oder so. Denn anders als die Suva, die als dem Bund nahe stehende Unternehmung keine National- und Ständeräte im Führungsgremium haben darf, gilt das für die Privatversicherer nicht. Es wird also interessant sein, das Verhalten dieser Exponenten bei den Beratungen zur UVG-Revision genau unter die Lupe zu nehmen.
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